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 öffentliche N I E D E R S C H R I F T 

VERTEILER: 
 
 

Körperschaft : Stadt Norderstedt 

Gremium : Stadtvertretung, SZ-046UPJO 

Sitzung am : 16.10.2001 

Sitzungsort : Plenarsaal 

Sitzungsbeginn : 19:00 Sitzungsende : 21:15 
 
Öffentliche Sitzung 
Es folgte eine nichtöffentliche Sitzung 

 
 
Das Ergebnis der Beratung ergibt sich aus den Anlagen, die Bestandteil dieser Niederschrift 
sind. 
 

Genehmigt und wie folgt unterschrieben:  

Vorsitzende/r : gez.  

Schriftführer/in : gez.   
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T E I L N E H M E R V E R Z E I C H N I S 

Körperschaft : Stadt Norderstedt 

Gremium : Stadtvertretung 

Sitzungsdatum : 16.10.2001 
 
 
Sitzungsteilnehmer 
 
Verwaltung  

 

 Seeger, Herbert 19:00 bis 21:15 Amt 11 
 Schröder, Jan-Peter 19:00 bis 21:15 Amt 30 
 Henke, Jutta 19:00 bis 21:15 Amt 30 
 Freter, Harald Dr. 19:00 bis 21:15 Erster Stadtrat 
 Becker, Siegried 19:00 bis 21:15 Amt 10 
 Arndt, Doreen 19:00 bis 21:15 Protokoll 
 Grote, Hans-Joachim 19:00 bis 21:15 Bürgermeister 
 
 
Entschuldigt fehlten 
sonstige  

 

 Reinders, Anette 19:00 bis 21:15 
 Limbacher, Manfred 19:00 bis 21:15 
 Hagemann, Holger-W. 19:00 bis 21:15 
 Garrelts, Folkert 19:00 bis 21:15 
 Bassler, Bernd 19:00 bis 21:15 
 
 
 
Sonstige Teilnehmer 
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V E R Z E I C H N I S   D E R 
T A G E S O R D N U N G S P U N K T E 

 
 

Körperschaft : Stadt Norderstedt 

Gremium : Stadtvertretung 

Sitzungsdatum : 16.10.2001 
 
 

Öffentliche Sitzung 
 
TOP 1 :  
Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit 
 
TOP 2 :  
Beratung und Beschlussfassung zur Tagesordnung 
 
TOP 3 :  
Berichte der Bürgervorsteherin 
 
TOP 4 :  
Berichte des Bürgermeisters 
 
TOP 5 : A01/0480 
Früherkennung und Betreuung des Aufmerksamkeits-Defizit-Syndrom, Antrag der 
FDP-Fraktion vom 26.09.2001 
 
TOP 6 : B01/0309.2 
Wasserversorgung -6. Nachtragssatzung zur Beitrags- und Gebührensatzung - 
(Änderung der Wasserverbrauchsgebühr) 
 
TOP 7 : B01/0310.1 
Eintrittspreise für das ARRIBA - Preisänderung zum 01.11.01 und Umstellung auf Euro 
- 
 
TOP 8 : B01/0348.2 
4. Nachtragssatzung zur Satzung über die Abfallwirtschaft in der Stadt Norderstedt 
 
TOP 9 :  
Einwohnerfragestunde - wird als erster Tagesordnungspunkt nach 20:00 Uhr aufgerufen
 
TOP 10 : B01/0417 
Stadtverordnung über Parkgebühren auf öffentlichen Verkehrsflächen in der Stadt 
Norderstedt 
 
TOP 11 : B01/0441 
Gebührenbedarfsberechnungen für Einrichtungen der Stadt Norderstedt, hier: 
Musikschule des FORUM 
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TOP 12 : B01/0201.1 
Bebauungsplan Nr. 234 - Norderstedt, Gebiet: Zwischen Schillerstraße/Tannenhofstraße 
und Am Sood, hier: a) Entscheidung über Anregungen b) Satzungsbeschluss 
 
TOP 13 : B01/0459 
Neufassung der Friedhofssatzung 
 
TOP 14 : B01/0453.1 
Abfallentsorgung 1) Festsetzung der Abfallgebühren für 2002 (A-G) 2) Erlass einer 1. 
Nachtragssatzung zur Gebührensatzung über die Abfallwirtschaft in der Stadt 
Norderstedt 
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T A G E S O R D N U N G S P U N K T E 

 
 

Körperschaft : Stadt Norderstedt 

Gremium : Stadtvertretung 

Sitzungsdatum : 16.10.2001 

 
 
TOP 1:  
Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit 
 
 
Die Bürgervorsteherin Frau Kühl eröffnet die Sitzung und stellt die ordnungsgemäße Ladung 
sowie die Beschlussfähigkeit mit derzeit 33 Mitgliedern fest. 
 
 
 
 
TOP 2:  
Beratung und Beschlussfassung zur Tagesordnung 
 
 
Der Bürgermeister Herr Grote bittet den Tagesordnungspunkt 14 der Einladung von der 
Tagesordnung zu streichen, da dieser nicht abschließend im Ausschuss für Planung, Bau und 
Verkehr beraten werden konnte.  
 
Abstimmung zur so geänderten Tagesordnung: einstimmig angenommen 
 
 
 
TOP 3:  
Berichte der Bürgervorsteherin 
 
 
 - keine Berichte - 
 
 
 
TOP 4:  
Berichte des Bürgermeisters 
 
 
Der Bürgermeister berichtet über Ausfälle in der Gewerbesteuer für das Jahr 2001 in Höhe 
von 15,5 Mio. DM und die Auswirkungen auf den Nachtrag 2001 und den Grundhaushalt 
2002.  
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Der Bericht des Bürgermeisters wird dem Protokoll als Anlage beigefügt. 
 
Protokollauszug: Amt 20 
 
 
 
TOP 5: A01/0480 
Früherkennung und Betreuung des Aufmerksamkeits-Defizit-Syndrom, Antrag der 
FDP-Fraktion vom 26.09.2001 
 
 
Frau Löw nimmt ab 19:10 Uhr an der Sitzung teil. 
 
Frau Algier beantragt die Verweisung dieses Antrages in den Ausschuss für junge Menschen. 
 
Abstimmung zum Verweisungsantrag: 3 Ja-, 31 Nein-Stimmen - abgelehnt 
 
Beschluss: 
 
Die Stadtvertretung möge beschließen, den schul- und den kindergartenpsychologischen 
Dienst um eine angemessene Früherkennung und Betreuung für vom Aufmerksamkeits-
Defizit-Syndrom (ADS) betroffene Kinder und Schüler zu erweitern.  
Dabei soll gewährleistet sein, dass der betroffene Personenkreis jederzeit zu Sprechstunden 
und Beratungsterminen Zugang hat. 
Die Verwaltung wird aufgefordert, die entstehenden Kosten bei der Kreisverwaltung geltend 
zu machen. 
 
Abstimmung: Die Vorlage wurde mit 1 Ja-Stimmen 31 Nein-Stimmen und 2 
Enthaltungen mehrheitlich abgelehnt. 
 
Protokollauszug: Amt 40 
 
 
 
TOP 6: B01/0309.2 
Wasserversorgung -6. Nachtragssatzung zur Beitrags- und Gebührensatzung - 
(Änderung der Wasserverbrauchsgebühr) 
 
 
Beschluss: 
 
Die Stadtvertretung beschließt zum 01.11.2001 die 6. Nachtragssatzung zur Beitrags- und 
Gebührensatzung zur Satzung über den Anschluss an die öffentliche 
Wasserversorgungsanlage und die Versorgung der Grundstücke mit Wasser 
(Wasserversorgungssatzung) in der Stadt Norderstedt in der Fassung der Anlage 1 zur 
Vorlage Nr. B 01/309.2. 
 
Abstimmung: Die Vorlage wurde mit 34 Ja-Stimmen 0 Nein-Stimmen einstimmig 
beschlossen. 
 
Protokollauszug: Stadtwerke 
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TOP 7: B01/0310.1 
Eintrittspreise für das ARRIBA - Preisänderung zum 01.11.01 und Umstellung auf Euro 
- 
 
 
Beschluss: 
 
1. Die Eintrittspreise für das Erlebnisbad ARRIBA werden zum 01.11.2001 in der Fassung 

der Anlage 1 zur Vorlage Nr.B 01/310.1 beschlossen. 
 
2. Die Eintrittspreise für das Erlebnisbad ARRIBA werden zum 01.01.2002 in der Fassung 

der Anlage 2 zur Vorlage Nr.B 01/310.1 beschlossen." 
 
Herr Berg ist während der Abstimmung nicht im Sitzungssaal. 
 
Abstimmung: Die Vorlage wurde mit 30 Ja-Stimmen 2 Nein-Stimmen und 1 
Enthaltungen mehrheitlich beschlossen. 
 
Protokollauszug: Stadtwerke 
 
 
 
TOP 8: B01/0348.2 
4. Nachtragssatzung zur Satzung über die Abfallwirtschaft in der Stadt Norderstedt 
 
 
Frau Hahn stellt für die SPD-Fraktion folgenden Antrag: 
 
Neu gefasst werden soll der § 11 Absatz 3. Der Satz 2 des Absatzes 3 "Sofern aufgrund einer 
Befreiung gem. § 4 Abs. 7 weiterhin Bioabfall über den Restabfallbehälter entsorgt wird, 
kommt eine 4-wöchentliche Abfuhr nicht in Betracht" wird gestrichen. 
 
Herr Paschen beantragt eine Sitzungsunterbrechung von 5 Minuten. 
 
Sitzungsunterbrechung: 20:00 Uhr - 20:05 Uhr 
 
Abstimmung zum Änderungsantrag: 32 Ja-Stimmen, 2 Enthaltungen - angenommen 
 
Beschluss: 
 
Die 4. Nachtragssatzung zur Satzung über die Abfallwirtschaft in der Stadt Norderstedt wird 
in der Fassung der Anlage 1 zur Vorlage B 01/0348.2 inkl. der Änderung in § 11 beschlossen. 
 
Abstimmung: Die Vorlage wurde mit 32 Ja-Stimmen 2 Nein-Stimmen und 0 
Enthaltungen mehrheitlich beschlossen. 
 
Protokollauszug: Amt 70 
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TOP 9:  
Einwohnerfragestunde - wird als erster Tagesordnungspunkt nach 20:00 Uhr aufgerufen
 
 
Thema: ADHS 
 
Fragende:  
Claudia Kloster, Iltisstieg1, Norderstedt 
Norbert Schirmer, Trakehner Weg 53, Norderstedt 
Ingrid Opitz, Moorbekstr. 72 a, Norderstedt 
Angelika Liebner, Meisennest 17, Norderstedt 
Ingko Diercks, Gottfried-Keller-Str. 128, Norderstedt 
Susann Piazza, Lärchenstieg 8, Norderstedt 
 
Antwortende: 
Frau Krogmann  FDP 
Frau Ehrenfort SPD 
Herr Nicolai  CDU 
Frau Pfeiler  Bündnis 90/Die Grünen 
Frau Algier  Die Bürgerpartei 
 
 
 
TOP 10: B01/0417 
Stadtverordnung über Parkgebühren auf öffentlichen Verkehrsflächen in der Stadt 
Norderstedt 
 
 
Beschluss: 
 
Die Stadtvertretung nimmt die vorgelegte Stadtverordnung über Parkgebühren auf 
öffentlichen Verkehrsflächen in der Stadt Norderstedt in der anliegenden Fassung zustimmend 
zur Kenntnis. 
 
Abstimmung: Die Vorlage wurde mit 34 Ja-Stimmen 0 Nein-Stimmen einstimmig 
beschlossen. 
 
Protokollauszug: Amt 32 
 
 
 
TOP 11: B01/0441 
Gebührenbedarfsberechnungen für Einrichtungen der Stadt Norderstedt, hier: 
Musikschule des FORUM 
 
 
Beschluss: 
 
Die Entgelte für die Musikschule des FORUM der Stadt Norderstedt werden zum Beginn des 
Schuljahres 2002/2003 um durchschnittlich 6 % angehoben. 
Die Anpassung an den Euro erfolgt bis dahin ab dem 01.01.02 durch genaue Umrechnung 
ohne Änderung der Entgelte.  



9 

9 
 
 

 

 
Es ergeben sich folgende Entgelte: 
 
Klassenunterricht:      ab 01.01.02  ab 01.8.02 
 
Musikalische Früherziehung 60 Minuten   193,27 €  205,00 € 
Musikalische Grundkurse 60 Minuten   193,27 €  205,00 € 
 
Instrumental/Volkalunterricht Kinder + Jugendliche 
 
Einzelunterricht 30 Minuten     526,63 €  560,00 € 
Einzelunterricht 45 Minuten     792,50 €  840,00 € 
Gruppe zu zwei 30 Minuten     292,46 €  310,00 € 
Gruppe zu zweit 45 Minuten     438,18 €  465,00 € 
Gruppe zu dritt 45 Minuten     292,46 €  310,00 € 
Gruppe zu dritt 60 Minuten     386,03 €  410,00 € 
Gruppe zu viert 60 Minuten     292,46 €  310,00 € 
 
Instrumental-/Vokalunterricht Erwachsene 
 
Einzelunterricht 30 Minuten     583,89 €  620,00 € 
Einzelunterricht 45 Minuten     876,36 €  930,00 € 
Gruppe zu zweit 45 Minuten     531,74 €  565,00 € 
Gruppe zu dritt 60 Minuten     506,18 €  535,00 € 
Gruppe zu viert 60 Minuten     459,14 €  490,00 € 
 
Instrumentalensemble / Kinderchor 
 
jährliches Entgelt für 60 Minuten    109,93 €  120,00 € 
 
Spartenbeitrag 
 
bei Einzelunterricht        30,00 €    30,00 € 
bei Gruppenunterricht       18,00 €    18,00 € 
 
Mietinstrumente 
 
pro Monat         15,00 €    15.00 € 
 
Chor FORUM  
 
Jahresbeitrag         92,03 €  100,00 € 
 
Mahnentgelte 
 
erste Erinnerung          2,50 €     2,50 € 
zweite Erinnerung          4,00 €     4,00 € 
 
Abstimmung: Die Vorlage wurde mit 34 Ja-Stimmen 0 Nein-Stimmen einstimmig 
beschlossen. 
 
Protokollauszug: Amt 44 
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TOP 12: B01/0201.1 
Bebauungsplan Nr. 234 - Norderstedt, Gebiet: Zwischen Schillerstraße/Tannenhofstraße 
und Am Sood, hier: a) Entscheidung über Anregungen b) Satzungsbeschluss 
 
 
Beschluss: 
 
a) Entscheidung über die Stellungnahmen und Anregungen im Rahmen der ersten öffent-

lichen Auslegung in der Zeit vom 02.01.2001 bis 02.02.2001, der erneuten Auslegung vom 
26.03.2001 bis 26.04.2001, sowie der eingeschränkten Beteiligung vom 14.06.01 bis 
13.07.01. 
 
Die vor, während oder nach den öffentlichen Auslegungen eingegangenen Stellungnahmen 
folgender Träger öffentlicher Belange und Anregungen privater Personen werden: 
 
berücksichtigt: 
 
Klaus Hansen vom 12.04.2001 
 
teilweise berücksichtigt: 
 
Punkt 1/1 a: 
Kreis Segeberg – Der Landrat – vom 26.01.2001 und 12.04.2001 
 
Punkt 2: 
Helga Paulsen vom 21.01.2001 
 
Punkt 3: 
Ursula Eichhöfer vom 08.01.2001 
 
Punkt 4: 
Gerhard Mende vom 29.01.2001 
 
Punkt 5: 
Rainer Mende vom 29.01.2001 
 
Punkt 6: 
Klaus Hansen vom 28.01.2001 
 
Punkt 7: 
Hildegard und Erich Krüger vom 29.01.2001 
 
nicht berücksichtigt: 
 
Punkt 8: 
Rainer Mende vom 15.04.2001 
 
Punkt 9: 
Gerhard Mende vom 23.04.2001 
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Hinsichtlich der Begründung über die Entscheidung zu den Anregungen wird auf die 
Ausführungen zum Sachverhalt der Vorlage-Nr. B 01/0201.01 Bezug genommen. 
Der Bürgermeister wird beauftragt, die Träger öffentlicher Belange und die Personen, die 
Anregungen vorgebracht haben, von diesem Ergebnis mit Angabe der Gründe in Kenntnis 
zu setzen. 
 

b) Auf Grund des § 10 Abs. 1 BauGB sowie nach § 92 der Landesbauordnung von 
Schleswig-Holstein beschließt die Stadtvertretung der Stadt Norderstedt, den 
Bebauungsplan Nr. 234 – Norderstedt – Gebiet: zwischen Schillerstraße/Tannenhofstraße 
und Am Sood, bestehend aus dem Teil A – Planzeichnung – und dem Teil B – Text – in 
der Fassung vom September 2001, als Satzung. Die Begründung – Stand: 20.09.2001 – 
wird in der Fassung der Anlage 2 dieser Vorlage gebilligt. 
 
Der Bürgermeister wird beauftragt, die Fassung des Satzungsbeschlusses ortsüblich gemäß 
§ 10 Abs. 3 BauGB bekannt zu machen und anschließend den Bebauungsplan mit der 
Begründung zu jedermanns Einsicht bereit zu halten und über den Inhalt auf Verlangen 
Auskunft zu geben. In der Bekanntmachung ist darauf hinzuweisen, wo der 
Bebauungsplan eingesehen werden kann. 

 
Auf Grund des § 22 GO waren keine Stadtvertreter/innen von der Beratung und 
Beschlussfassung ausgeschlossen. 
 
Abstimmung: Die Vorlage wurde mit 34 Ja-Stimmen 0 Nein-Stimmen einstimmig 
beschlossen. 
 
Protokollauszug: Amt 69 
 
 
 
TOP 13: B01/0459 
Neufassung der Friedhofssatzung 
 
 
Beschluss: 
 
Die Satzung für die Friedhöfe der Stadt Norderstedt wird in der Fassung der Anlage 1 zur 
Vorlage B 01/459 beschlossen. 
 
Abstimmung: Die Vorlage wurde mit 34 Ja-Stimmen 0 Nein-Stimmen einstimmig 
beschlossen. 
 
Sitzungspause: 20:30 Uhr - 20:50 Uhr 
 
Frau Löw verlässt die Sitzung um 20:30 Uhr. 
 
Protokollauszug: Amt 70 
 
 
 
TOP 14: B01/0453.1 
Abfallentsorgung 1) Festsetzung der Abfallgebühren für 2002 (A-G) 2) Erlass einer 1. 
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Nachtragssatzung zur Gebührensatzung über die Abfallwirtschaft in der Stadt 
Norderstedt 
 
 
Beschluss: 
 
“1  A) Die Gebühren für gemischte Siedlungsabfälle aus privaten Haushaltungen (Restabfallgebühren) 

sowie Gebühren für organische, kompostierbare Siedlungsabfälle aus privaten Haushaltungen und 
Gewerbe- und Industriebetrieben (Bioabfallgebühren) werden ab 01.01.2002 wie folgt festgesetzt: 

 
                                                                                                                    DM            (   €   )         

40 l-Behälter ohne 
Transport 

(2wöchentl
. Leerung)  

  auf 5,05 €/Monat

40 l-Behälter ohne 
Transport 

(4wöchentl
. Leerung) 

  auf 2,55 €/Monat

40 l-Behälter mit Tr. bis 15 
m 

(2wöchentl
. Leerung) 

  auf 6,20 €/Monat

40 l-Behälter mit Tr. bis 15 
m 

(4wöchentl
. Leerung) 

  auf 3,10 €/Monat

40 l-Behälter m. Tr. v. 15-
30 m 

(2wöchentl
. Leerung) 

  auf 7,30 €/Monat

40 l-Behälter m. Tr. v. 15-
30 m 

( 
4wöchentl. 
Leerung 

  auf 3,65 €/Monat

60 l-Behälter ohne 
Transport 

(2wöchentl
. Leerung) 

von 12,00 6,15 auf 6,85 €/Monat

60 l-Behälter ohne 
Transport 

(4wöchentl
. Leerung) 

von 6,00 3,05 auf 3,40 €/Monat

60 l-Behälter m. Tr. bis 15 
m 

(2wöchentl
. Leerung) 

von 14,05 7,20 auf 7,95 €/Monat

60 l-Behälter m. Tr. bis 15 
m 

(4wöchentl
. Leerung) 

von 7,05 3,60 auf 4,00 €/Monat

60 l-Behälter m. Tr. v. 15-
30 m 

(2wöchentl
. Leerung) 

von 14,50 7,40 auf 9,10 €/Monat

60 l-Behälter m. Tr. v. 15-
30 m 

(4wöchentl
. Leerung) 

von 7,25 3,70 auf 4,60 €/Monat

80 l-Behälter ohne 
Transport 

(2wöchentl
. Leerung) 

  auf 8,60 €/Monat

80 l-Behälter ohne 
Transport 

(4wöchentl
. Leerung) 

  auf 4,30 €/Monat

80 l-Behälter m. Tr. bis 15 
m 

(2wöchentl
. Leerung) 

  auf 9,75 €/Monat

80 l-Behälter m. Tr. bis 15 
m 

(4wöchentl
. Leerung) 

  auf 4,85 €/Monat

80 l-Behälter m. Tr. v. 15-
30 m 

(2wöchentl
. Leerung) 

  auf 10,85 
€/Monat

80 l-Behälter m. Tr. v. 15-
30 m 

(4wöchentl
. Leerung) 

  auf 5,45 €/Monat

120 l-
Behälter 

ohne 
Transport 

(2wöchentl
. Leerung) 

von 21,95 11,20 auf 12,15 
€/Monat

120 l-
Behälter 

ohne 
Transport 

(4wöchentl
. Leerung) 

von 10,95 5,60 auf 6,10 €/Monat

120 l- m. Tr. bis 15 (2wöchentl von 25,65 13,10 auf 13,35 
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Behälter m . Leerung) €/Monat
120 l-
Behälter 

m. Tr. bis 15 
m 

(4wöchentl
. Leerung) 

von 12,85 6,55 auf 6,60 €/Monat

120 l-
Behälter 

m. Tr. v. 15-
30 m 

(2wöchentl
. Leerung) 

von 26,70 13,65 auf 14,40 
€/Monat

120 l-
Behälter 

m. Tr. v. 15-
30 m 

(4wöchentl
. Leerung) 

von 13,35 6,80 auf 7,20 €/Monat

240 l-
Behälter 

ohne 
Transport 

(2wöchentl
. Leerung) 

von 41,35 21,15 auf 24,00 
€/Monat

240 l-
Behälter 

ohne 
Transport 

(4wöchentl
. Leerung) 

von 20,65 10,55 auf 12,00 
€/Monat

240 l-
Behälter 

m. Tr. bis 15 
m 

(2wöchentl
. Leerung) 

von 46,10 23,55 auf 26,05 
€/Monat

240 l-
Behälter 

m. Tr. bis 15 
m 

(4wöchentl
. Leerung) 

von 23,05 11,80 auf 13,00 
€/Monat

240 l-
Behälter 

m. Tr. v. 15-
30 m 

(2wöchentl
. Leerung) 

von 48,15 24,60 auf 27,40 
€/Monat

240 l-
Behälter 

m. Tr. v. 15-
30 m 

(4wöchentl
. Leerung) 

von 24,10 12,30 auf 13,70 
€/Monat

1.100 l-
Behälter 

ohne 
Transport 

(2wöchentl
. Leerung) 

von 189,65 96,95 auf 108,95 
€/Monat

1.100 l-
Behälter 

m. Tr. bis 15 
m 

(2wöchentl
. Leerung) 

von 205,55 105,10 auf 118,60 
€/Monat

1.100 l-
Behälter 

m. Tr. v. 15-
30 m 

(2wöchentl
. Leerung) 

von 210,30 107,50 auf 121,90 
€/Monat

1.100 l-
Behälter*1) 

ohne 
Transport 

(2wöchentl
. Leerung) 

von 115,35 59,00 auf 52,55 
€/Monat

1.100 l-
Behälter*1) 

m. Tr. bis 15 
m 

(2wöchentl
. Leerung) 

von 131,25 67,10 auf 62,20 
€/Monat

1.100 l-
Behälter*1) 

m. Tr. v. 15-
30 m 

(2wöchentl
. Leerung) 

von 136,00 69,55 auf 65,50 
€/Monat

     
*1) nur für 1.100 l-Behälter aus 
Gewerbeabfallbereich, die keine 
Zusatzleistungen z.B. für  verwertbare Abfälle  
in Anspruch nehmen (s. § 11 Abs. 13 der 3. 
Nachtragssatzung zur Satzung über die 
Abfallwirtschaft in der  Stadt Norderstedt). 

 

  
Die Gebühr für die Zusatz-Restabfallsäcke wird 
von  6,45 

DM (3,30 €) auf  3,70 €  pro Stück 
angehoben. 

                DM       (   €  )    
40 l-
Bioabf.behäl
ter 

ohne Transport (2wöchentl. 
Leerung) 

  auf 4,70 €/Monat

40 l-
Bioabf.behäl
ter 

m. Tr. Bis 15 m (2wöchentl. 
Leerung) 

  auf 5,80 €/Monat

40 l-
Bioabf.behäl
ter 

m. Tr. V. 15-30 
m 

2wöchentl. 
Leerung) 

  auf 6,95 €/Monat

60 l-
Bi bf b häl

ohne Transport (2wöchentl. 
L )

von 9,70 4,95 auf 6,05 €/Monat
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Bioabf.behäl
ter 

Leerung) 

60 l-
Bioabf.behäl
ter 

m. Tr. Bis 15 m (2wöchentl. 
Leerung) 

von 11,75 6,00 auf 7,20 €/Monat

60 l-
Bioabf.behäl
ter 

m. Tr. v. 15-30 
m 

(2wöchentl. 
Leerung) 

von 12,20 6,25 auf 8,30 €/Monat

80 l-
Bioabf.behäl
ter 

ohne Transport (2wöchentl. 
Leerung) 

  auf 7,40 €/Monat

80 l-
Bioabf.behäl
ter 

m. Tr. Bis 15 m (2wöchentl. 
Leerung) 

  auf 8,55 €/Monat

80 l-
Bioabf.behäl
ter 

m. Tr. v. 15-30 
m 

(2wöchentl. 
Leerung) 

  auf 9,65 €/Monat

120 l-
Bioabf.behäl
ter 

ohne Transport (2wöchentl. 
Leerung) 

von 16,45 8,40 auf 10,10 
€/Monat

120 l-
Bioabf.behäl
ter 

m. Tr. bis 15 m (2wöchentl. 
Leerung) 

von 20,20 10,35 auf 11,25 
€/Monat

120 l-
Bioabf.behäl
ter 

m. Tr. v. 15-30 
m 

(2wöchentl. 
Leerung) 

von 21,25 10,85 auf 12,35 
€/Monat

240 l-
Bioabf.behäl
ter 

ohne Transport (2wöchentl. 
Leerung) 

von 29,30 15,00 auf 19,80 
€/Monat

240 l-
Bioabf.behäl
ter 

m. Tr. bis 15 m (2wöchentl. 
Leerung) 

von 34,05 17,40 auf 21,85 
€/Monat

240 l-
Bioabf.behäl
ter 

m. Tr. v. 15-30 
m 

(2wöchentl. 
Leerung) 

von 36,10 18,45 auf 23,20 
€/Monat

 
       Die Kosten für Bedarfsentleerungen der Bioabfallbehälter werden nach Auslagenersatz 
berechnet. 
 

Die Gebühr für die Zusatz-Biowertstoffsäcke wird von 5,20 DM  (2,65 €)  auf  3,25 €  
angehoben. 

 
Die Express-Sperrmüllgebühr wird ab 01.01.2002 wie folgt festgesetzt: 
  
Bis zu 3 cbm:                      46,00 € pro Abholung 
Jeder weitere cbm:              30,00 € 

 
B) Die Schüttgebühren werden ab 01.01.2002 wie folgt festgesetzt: 
 

I) Müllumschlaganlage Oststraße 
 

Gemischte Siedlungsabfälle (nicht verwertbar) aus Gewerbe- und Industriebetrieben – im 



15 

15 
 
 

 

Folgenden hausmüllähnliche und sonstige Gewerbeabfälle genannt – 
 

87,30 €/t  WZV Segeberg 
  6,20 €/t  mengenabhängiger Verw.kostenanteil 
 
II) Zentraldeponie Damsdorf/Tensfeld 
 
Hausmüllähnliche und sonstige Gewerbeabfälle 
 
77,10 €/t WZV Segeberg 
  6,20 €/t mengenabhängiger Verw.kostenanteil 
 
III) Recyclingzentrum Nützen 
 
Hausmüllähnliche und sonstige Gewerbeabfälle 
 
   nach Auslagenersatz 
   6,20 €/t mengenabhängiger Verw.kostenanteil 
 

C) Die Mieten für Container ab einer Größe von mehr als 1 cbm ab 5. Kalendertag je 
angefangenen Monat und die Verwaltungskosten werden ab 01.01.2002 wie folgt 
festgesetzt: 

 
Auslagenersatz zuzüglich Verwaltungskosten von 1,10 € pro Monat 

 
D) Die Entleerungs- und Beförderungsleistungen von Abfällen aus Gewerbe- und 

Industriebetrieben sowie Privathaushalten in Umleerbehältern bis zu einer Größe von 
1,1 cbm, 2,5 cbm und 5 cbm sowie Containern bis zu einer Größe von 1 cbm, die 
Drittbeauftragte der Stadt Norderstedt durchführen, werden ab 01.01.2002 wie folgt 
festgesetzt: 
Auslagenersatz zuzüglich Verwaltungskosten von 2,10 € pro Monat 
 

E) Die Transportkosten einschließlich Verwaltungskosten für Containerabfälle (Absetz- 
und Abrollcontainer 5 bis 30 cbm) werden ab 01.01.2002 wie folgt festgesetzt: 

 
Auslagenersatz zuzüglich Verwaltungskosten von 7,80 € pro Fahrt 
 
 

F) Die Gebühr für die sonstigen Entsorgungen wird ab 01.01.2002 wie folgt festgesetzt: 
 

Auslagenersatz zuzüglich 7,80 € pro Entsorgungsvorgang/Fahrt 
 

G) Gebühren für in Gewerbe- und Industriebetrieben anfallende schadstoffbelastete 
Abfälle, die über die städtische Schadstoffsammelstelle entsorgt werden: 

 
Auslagenersatz zuzüglich Verwaltungskosten von 2,10 € je angelieferte Abfallart 
 

2) Die 1. Nachtragssatzung zur Gebührensatzung über die Abfallwirtschaft in der Stadt 
Norderstedt wird in der Form der Anlage 3 zur Vorlage Nr.: B 01/0453.1 
beschlossen.” 

 



16 

16 
 
 

 

Abstimmung: Die Vorlage wurde mit 31 Ja-Stimmen 2 Nein-Stimmen und 0 
Enthaltungen mehrheitlich beschlossen. 
 
Protokollauszug: Amt 70 
 
 
 
 
 
 

 

 


